
 

 
 

Pressemitteilung 
 
Verbindliche Personalanforderungen in psychiatrischen Kliniken 
Bundestag verabschiedet PsychVVG  
 
Berlin, 11. November 2016: Psychisch kranke Menschen in psychiatrischen und psycho-
somatischen Krankenhäusern und Abteilungen sollen zukünftig an Leitlinien orientiert ver-
sorgt werden. Dafür wird der Gemeinsame Bundesausschuss beauftragt, bis zum 30. Sep-
tember 2019 verbindliche Personalvorgaben für eine leitlinienorientierte Versorgung in 
den Einrichtungen zu beschließen. Außerdem müssen die Kliniken ab dem 1. Januar 2017 
gegenüber den Kostenträgern nachweisen, ob sie die Gelder, die sie für Personal verhan-
delt haben, auch vollständig für diesen Zweck verwendet haben. Dies hat der Bundestag 
gestern in 2./3. Lesung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Ver-
gütung psychiatrischer und psychosomatischer Leistungen (PsychVVG, BT-Drs. 18/9528) 
beschlossen. 
 
„Damit erhalten wir endlich mehr Transparenz darüber, mit welchem Personal Patienten in 
psychiatrischen Kliniken behandelt werden“, stellt Dr. Dietrich Munz, Präsident der Bun-
despsychotherapeutenkammer (BPtK), fest. „Mittel aus Personalbudgets dürfen nicht 
mehr für andere Zwecke eingesetzt werden. Wir können damit auch besser einschätzen, 
ob die verhandelten Mittel ausreichen, um vorgegebene Standards zu erfüllen.“ Deshalb 
erhalten die Krankenhäuser von 2017 bis 2019 auch die Möglichkeit, Geld für zusätzliche 
Stellen zu verhandeln, wenn dies notwendig ist, um die Vorgaben der Psychiatrie-Personal-
verordnung (Psych-PV) zu erfüllen. 
 
Eine Studie der BPtK zu den Qualitätsberichten der Krankenhäuser hatte ergeben, dass 
ein Viertel der Einrichtungen der Erwachsenenpsychiatrie und der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie nicht über ausreichend ärztliches und psychotherapeutisches Personal verfügen, 
um die Vorgaben der Psych-PV zu erfüllen. Besonders dramatisch ist die Situation in der 
Pflege. Nur knapp die Hälfte der psychiatrischen Krankenhäuser verfügt noch über ausrei-
chend Pflegepersonal, gemessen an der Psych-PV.  
 
Das Gesetz sieht zudem vor, dass die besonderen Anforderungen in der Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen in den krankenhausindividuellen Budgets zu berücksichtigen 
sind. Außerdem muss beim leistungsbezogenen Krankenhausvergleich zwischen Erwach-
senen- und Kinder- und Jugendpsychiatrie unterschieden werden. Schließlich soll auch der 
Operationen- und Prozedurenschlüssel zur Abbildung einer leitlinienorientierten Versor-
gung weiterentwickelt werden. 
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